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Deklaration von Eigenverbrauchstatbeständen oder von entgeltlichen oder gratis  
erbrachten Leistungen an nahestehende Personen oder an das Personal.

Die Anwendung der «Saldosteuersatz-Metho-
de» (SSS) gemäss dem Mehrwertsteuergesetz1 
ermöglicht den Steuerpflichtigen, welche sich 
dieser Methode unterstellen, erhebliche Verein-
fachungen im Zusammenhang mit dem Erstel-
len der MWST-Abrechnung zu erwirken.
Das Erstellen einer MWST-Abrechnung pro Se-
mester sowie das Verwenden von Saldosteuer-
sätzen (SSS), welche für deren spezifische Bran-
che bestimmt sind und gleichzeitig einen 
automatischen Vorsteuerabzug enthalten, füh-
ren glücklicherweise zu einer Minderung der 
Verwaltungs- und Buchhaltungskosten mit  
einer gleichzeitigen – erheblichen – Einschrän-
kung der Fehlerrisiken bei KMU-Betrieben. Ge-
mäss Angaben der Eidgenössischen Steuer -
verwaltung (ESTV)2 rechnen von den 102 000 
Steuerpflichtigen, welche sich der SSS-Methode 
unterstellt haben, deren 95 000 weniger als 
CHF 500 000 steuerpflichtige Umsätze mit der 
MWST ab.
Jedoch ergeben sich nach Abschluss der von 
der ESTV – auch für diese Gruppe Steuerpflich-
tige – eingeführten MWST-Kontrollen sehr oft 
steuerliche Aufrechnungen, welche auf die 
Nichtdeklaration von Eigenverbrauchstatbe-
ständen3 oder von entgeltlichen oder gratis er-
brachten Leistungen an nahestehende Perso-
nen oder an das Personal zurückzuführen sind. 
Im Gegensatz zu einer fest verankerten Vorstel-
lung werden mit der Anwendung der Saldo-
steuersätze (SSS) bei Weitem nicht alle der in 
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Eigenverbrauch bei einer Einzelunternehmung
Für den Inhaber (oder die Inhaberin) der Einzel-
unternehmung
Für die im Betrieb nicht mitarbeitende Ehefrau 
(oder den Ehemann) 
Für die im Betrieb nicht mitarbeitenden Kinder 
des Inhabers oder der Inhaberin der Einzelunter-
nehmung

In allen Fällen mit der Anwendung der SSS-Metho-
de abgegolten

Für die im Betrieb nicht mitarbeitenden Eltern 
des Inhabers oder der Inhaberin der Einzelfirma 

1.  Mit der Anwendung der SSS-Methode abge-
golten, wenn nichts dafür zu bezahlen ist 
(gratis) und eine erfolgsneutrale Verbuchung 
erfolgt**

2.  Mit der Anwendung der SSS-Methode nicht 
abgegolten, wenn eine erfolgswirksame 
Verbuchung erfolgt*

Für die im Betrieb mitarbeitende Ehefrau  
(oder den Ehemann) des Inhabers oder der 
Inhaberin der Einzelfirma 
Für die im Betrieb mitarbeitenden Kinder des 
Inhabers oder der Inhaberin der Einzelfirma 
Für das übrige Personal

1.  Mit der Anwendung der SSS-Methode abge-
golten, wenn nichts dafür zu bezahlen ist 
(gratis) und 
•	 eine	erfolgsneutrale	Verbuchung	erfolgt** 
•	 ohne	Ausweis	in	der	monatlichen	Lohn- 
 abrechnung  
•	 ohne	Ausweis/Hinweis	im	Arbeitsvertrag

2.  Mit der Anwendung der SSS-Methode  
nicht abgegolten: 
•	 bei	erfolgswirksamer	Verbuchung* 
•	 bei	Ausweis	in	der	monatlichen	Lohn- 
 abrechnung 
•	 mit	Ausweis/Hinweis	im	Arbeitsvertrag

Die Bezeichnung als «Gratisleistung» im Lohn-
ausweis (zuhanden der Steuerverwaltung) ist 
nicht massgebend

 *  Erfolgswirksame	Verbuchung.	Beispiel:	Kontokorrent	(Teilhaber,	Ehefrau/-mann	usw.)	an	Umsatz
 **  Erfolgsneutrale Verbuchung. Beispiel: Lohnaufwand an Umsatz 
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Frage kommenden oben erwähnten Leistungen 
für Einzelunternehmen wie Personengesell-
schaften oder juristische Personen abgegol-
ten.
In der Tat ist eine Deklaration in gewissen Fäl-
len notwendig, und eine Unterlassung ist häufig 
auf eine falsche Interpretation der von der ESTV 
in ihrer Spezialbroschüre Nr. 3 «Saldosteuer-
sätze» in Kapitel 5 und 6 publizierten Angaben 
zurückzuführen.
Die Informationen im vorliegenden Text fin-
den weder auf den baugewerblichen Eigenver-
brauch4 noch auf den Eigenverbrauch im Falle 
einer entgeltlichen oder unentgeltlichen Über-
tragung eines Gesamt- oder Teilvermögens5 (ge-
mäss Art. 9 Abs. 3 des Mehrwertsteuergesetzes) 
Anwendung.

Zusammenfassung

Die Treuhänder, die MWST-Abrechnungen für 
Kunden erstellen, welche sich der SSS-Metho-
de unterstellt haben, oder diejenigen, welche 
diese Abrechnung im Rahmen des Jahres-
abschlusses prüfen, sollten auf eine korrekte 
Versteuerung dieser Eigenverbrauchstatbestän-
de oder der entgeltlichen oder unentgeltlichen 
Leistungen an nahestehende Personen oder an 
das Personal achten.
Der anzuwendende Saldosteuersatz ist derje-
nige der betroffenen Branche (zum Beispiel der 
Satz von 5,2% für das Gastgewerbe).
Anhand der hier vorliegenden Informationen kann 
abgeklärt werden, wie diese Eigenverbrauchs-
tatbestände und die übrigen Leistungen zu ver-
buchen sind, um deren Einfluss auf die MWST 
auf ein Minimum zu beschränken. n

 1 Art. 59 Mehrwertsteuergesetz.
 2 Vortrag von Herrn G. Pauchard, Stv. Chef der Haupt-

abteilung MWST, im Rahmen der jährlichen Tagung  
SGV-ESTV vom 9.1.2009.

 3 Art. 9 Abs. 1 Mehrwertsteuergesetz.
 4 Art. 9 Abs. 2 Mehrwertsteuergesetz.
 5 Art. 9 Abs. 3 Mehrwertsteuergesetz.

Eigenverbrauch bei Personengesellschaften (z.B. Kollektivgesellschaft, 
Kommanditgesellschaft) [z.B. Herr und Frau Z.] und juristische Personen 
(z.B. AG, GmbH usw.) 

Für den Inhaber einer Personengesellschaft 
(Aktionär, Gesellschafter einer GmbH, Teilhaber 
einer Kollektivgesellschaft, Komplementär und 
Kommanditär, Gesellschafter einer einfachen 
Gesellschaft) 

1.  Mit der Anwendung der SSS-Methode 
abgegolten, wenn nichts dafür zu bezahlen 
ist (gratis) und 
•	eine	erfolgsneutrale	Verbuchung	erfolgt** 
•	ohne	Ausweis	in	der	monatlichen	Lohn- 
 abrechnung  
•	ohne	Ausweis/Hinweis	im	Arbeitsvertrag

2.  Mit der Anwendung der SSS-Methode  
nicht abgegolten: 
•	bei	erfolgswirksamer	Verbuchung* 
•	bei	Ausweis	in	der	monatlichen	Lohn- 
 abrechnung 
•	mit	Ausweis/Hinweis	im	Arbeitsvertrag

Die Bezeichnung als «Gratisleistung» im 
Lohnausweis (zuhanden der Steuerverwal-
tung) ist nicht massgebend

Für die nicht im Betrieb mitarbeitende Ehefrau 
(oder den Ehemann) der obigen Personen 
Für die nicht im Betrieb mitarbeitenden Kinder 
der obigen Personen
Für die nicht im Betrieb mitarbeitenden Eltern 
der obigen Personen

1.  Mit der Anwendung der SSS-Methode abge-
golten, wenn nichts dafür zu bezahlen ist 
(gratis) und eine erfolgsneutrale Verbuchung 
erfolgt**

2.  Mit der Anwendung der SSS-Methode nicht 
abgegolten, wenn eine erfolgswirksame Ver- 
buchung erfolgt*

Für das im Betrieb arbeitende Personal (aktive, 
ehemalige und pensionierte Mitarbeiter) 

1.  Mit der Anwendung der SSS-Methode abge-
golten, wenn nichts dafür zu bezahlen ist 
(gratis) und 
•	 eine	erfolgsneutrale	Verbuchung	erfolgt** 
•	 ohne	Ausweis	in	der	monatlichen	Lohn- 
 abrechnung  
•	 ohne	Ausweis/Hinweis	im	Arbeitsvertrag

2.  Mit der Anwendung der SSS-Methode  
nicht abgegolten: 
•	 bei	erfolgswirksamer	Verbuchung* 
•	 bei	Ausweis	in	der	monatlichen	Lohn- 
 abrechnung 
•	 mit	Ausweis/Hinweis	im	Arbeitsvertrag

Die Bezeichnung als «Gratisleistung» im Lohn-
ausweis (zuhanden der Steuerverwaltung) ist 
nicht massgebend

 *  Erfolgswirksame	Verbuchung.	Beispiel:	Kontokorrent	(Teilhaber,	Ehefrau/-mann	usw.)	an	Umsatz
 **  Erfolgsneutrale Verbuchung. Beispiel: Lohnaufwand an Umsatz


